
Muss man sich nach Referendariat verbeamten
Beitrag von „Seph“ vom 28. Juni 2023 10:06

Zitat von ISD

Falls man sich im neuen Bundesland neu verbeamten lassen möchte, sollten jedoch die
jeweiligen Altersgrenzen beachtet werden. Diese sind von Bundesland zu Bundesland
unterschiedlich.

Die ist aber auch zu beachten, wenn man vorher kein Beamter war.

Zitat von chilipaprika

Wie geschrieben: dann prüfe vorher die betroffenen Bundesländer und drücke die
Daumen, dass es zu dem betroffenen Zeitpunkt so bleibt.
Ich weiß definitiv, dass es vor ca. 10 Jahren die Möglichkeit der erneuten Verbeamtung
in NDS gab, vor Kurzem hat aber jemand hier etwas gepostet, dass es aktuell nicht
geht (nachdem auch hier zum Teil geraten wurde, einfach aus NRW entlassen lassen
und in NDS neu verbeamten lassen.)

Bist du dir sicher, dass das generell nicht mehr möglich wäre? Mir sind dazu derzeit nur
Ausnahmekonstellationen bekannt (z.B. vorherige Entfernung aus dem Dienst oder fehlende
gesundheitliche Eignung zum Zeitpunkt der erneuten Einstellung). Würde mich tatsächlich mal
interessieren.
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